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Dienstaa den 9. Apri l 1867.

(105—1) Nr. 1520.

Coltcurs-Allsschreibullss.
I m Grunde der a. h. Entschließung vom 12ten

Jänner l. I . nnd der hierüber crgangencn Weisung
des bestandenen k. k. Staatsministcriums vom 7ten
Februar l. I . , Z . 694/0. u., werden aus Anlaß
der im nächsten Schuljahre bevorstehenden Rcor'
ganisirung dcr k. k. Normalhauptschulc als Lehrer-
bildungsanstalt folgende Lchrerstetlen zur Besetzuug
ausgeschrieben:

1. zwei Hauptschullehrerstellen mit dem Ge-
halte von je 700 f l . ;

2. eine Hauptschullehrerstelle mit dem Ge-
halte von 60</ f l . ;

3. eine Unterlchrerstclle mit dein Gehalte
von 400 f l . und

4. eine Untcrlehrerstelle mit deut Gehalte
von 350 st.

Zur Bewerbung um diese Stellen wird eine
vorzügliche Lehramtsbefähigung nnd neben der deut'
schen Sprache auch die Kenntniß der slovcnischen
gefordert.

Bewerber haben ihre gehörig belegten Gesnche
im Wege der vorgesetzten Schuldircction

b is Ende M a i 1867
an die k. k. Landesregierung in Laibach zu leiten.

Laibach, am 3i ' . März 1867.
"MUH" Nr. 1388.

(zoncurs-Kulldmachllttg.
An dcr k. k. Oberrcalfchule in der Grenz-

Communität Pancfova ist eine Lehrersstcllc für die
deutsche Sprache zu besetzen, mit welcher ein jähr-
licher Gehalt von 735> f l . ö. W. mit dem Rechte
dcr Vorrückuug in die höhere Gehaltsstufe jähr-
licher 840 f l . ö. W. nebst dem Ansprüche auf eine
Zulage von 105 f l . nach je zehn Dicnstjahrcn
verbunden ist.

Ueberdics gebührt den Lehrern der gcnann
ten Oberrealschule das comvetente Nalural-Quar
tier, oder in Ermaugluug dessen das Quartier-
Aecmivalcut nach dem Ausmaße sür die IX . Diä>
tenclasse.

Für diese Stelle wird die Befähigung für
das Lehrfach der deutschen Sprache an den Ober-
realschulen erfordert; wobei die Bemerkung beige-
fügt wird, daß auf solche Compctcntcn vorzugs-
weise Rücksicht genommen wird, welche nebstbei auch
die Qualification zu Borträgen über die Landwirth-
schaft besitzen und sich darüber auszuweisen im
Stande sind.

Zur Besetzuug dieser Lehrersstelle wird der
Concurs

b i s 16 . M a i 1 8 6 7 ,
hiemit ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre au
das h. Kriegsministerium stilisirten Gcsnche inner-
halb der Eoncursfrist bei der k. k. Grenz-Truppen-
Briqadc in Semlin unter genauer Nachwcisuug ihrer
Studien, sowie dcr erlangten Befähigung für diefe
Stelle, einzubringen.

Tcmcsvar, am 9. März 1867.
Vom k. k. Vencral-Commando.

(101-2) Klmdmnchuna. w. 3,37.
Es wird hieulit zur allgemeinen Kenntniß

gebracht, daß zufolge Erlasses des hohen k. k. Finanz-
Ministeriums vom 27. Februar l . I . , Z. 8391,
die vormals im venezianischen Gebiete in Verschleiß
gewesene Schuupstabaksorte „M«trau ßlnxlmto«
nunmehr auch in Krain zn dem Preise von 1 f l .
75 kr. für 1 Zollpfuud und 7 kr. für 1 Loth in
Verschleiß gelangt und daß bis längstens

2 0 . A p r i l 1 8 6 7
sämmtliche Tabak-Großvcrschlcißcr bereits mit dcn
entsprechenden Vorräthcn dieser Schnupftabaksorte
versehen sein werden.

Laibach, am 29. März 1867.
K . K. / i m n l ) > M r s l t i o n .

(106) Nr. 3255.

Kundmachung.
Das k. k. vereinte Oberlandcsgcricht in Graz

gibt bekannt, daß es die Abhaltung von Auits-
tagcn am vormaligen Amtssitze der aufgelassenen
Bezirksgerichte Landstraß und Senosctsch in Krain,
nämlich in den Orten Landstraß nnd Senosetsch
angeordnet habe.

Diese Amtstagc werden in Laudstraß jedcu
zweiten und vierten Samstag im Monate, und wenn
an diesem Tage ein gebotener Feiertag fallen sollte,
dcn Werktag vorher durch das k. k. Bezirksgericht
Gurkfcld, uud in Senosetsch jeden zweiten und vier-
ten Mitwoch im Monate, und wenn an diesen:
Tage ein gebotener Feiertag fallen sollte, den nächst
folgenden Werktag durch das k. k. Bezirksgericht
Adelöberg abgehalten werden.

Graz, am 2. April 1867.

(107—1) Nr. 42.

Bei dcn kärnt. Landes-Wohlthätigkeits-An-
stalten zu Klagenfurt ist die Stelle eines Sccundar-
Wuudarztes mit dem Bezüge einer Remuneration
von jährlich Dreihuudert Gulden, Kerzenpauschale
von 13 Pfund Glaskerzen nnd freier beheizter Woh-
nung in Erledigung gekommen, zn dercn Wieder-
bcsetzuug nach Auftrag des hohen kärnt. Landes
Ausschusses vom I . d . M . , Nr. 999, dcr Concurs
ausgeschrieben wird.

Diejenigen Herren Doctoren der Medicin und
Chirurgie, Magister oder Patrone der Chirurgie,
welche diese Stelle zu erhalteu wünschen, haben ihr
Gesuch mit Diplom und allfälliger Nachweisuug dcr
bisher geleisteten Dienste längstens

b i s 2 7. d. M .
an die gefertigte Direction einzusenden, nnd wird
bemerkt, daß bei übrigens gleichen Umständen die
Keuutniß dcr slovcmschcn Sprache bei dcr Ver-
leihung besonders berücksichtigt wird.

Kärnt. Landes - Wohlthätigkeits'Anstalten-Di-
rection zu Klagcufurt, am 5. April 1867.

( 9 4 - 3 )

Bei dcr k. k. Dircction für Marine-Land-
nnd Wasserbauten in Pola ist die Stelle eines
technischen Diurnistcn mit dein Taggelde von 2 f l . ,
welches nach dem Grade der Verwendbarkeit anch
auf 2 st. 50 kr. erhöht werden kann, erledigt.

Dieselbe wird nur an absolvirte Techniker
vergeben, in Folge dessen die Bewerber um diefe
Stelle ihrem Gesuche die Zeugnisse über die zu-
rückgelegteu techuischcn Stndien beizulegen haben.

Die Gesuche sind bei der gefertigten Direction
b i s längstens 15 . A p r i l l. I .

einzureichen.
Pola, den 27. März 1867.

V o n der k. k. Direction sür Mar ine -Sand-
und Wasserbauten.

(100—2) Nr. 42?7

Lieferungs-Ausschreiben.
Bei dem k.-k.Bcrgamte Id r i a in Kram werden

sHO«> Motzen Weizen,
KH«>«> „ K o r n ,
<«><>«d „ Kukurutz

mittelst Offerte nnter nachfolgenden Bcdingnngen
angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus rein, trockeu
und uuverdorbcn sein, lind der Metzen Weizen
muß wenigstens 84 Pfund, das Korn 75 Pfund
und dcr Kukurutz 82 Pfuud wicgeu.

2. Das Getreide wird von dem k. k. Wirth-
schaftsamtc zu Id r ia im Magazine in den cimcn-
tuten Gefäßen abgemessen und übernommen nnd

jenes, welches den Qualitäts-Anforderungen nicht
entspricht, zurückgewiesen.

Der Lieferant ist verbunden, für jede zurück-
gestoßene Partie anderes, gehörig qualificirtes Ge-
treide dcr gleichnamigen Gattung um dcn contractmä-
ßigcn Prcis längstens im nächsten Monate zu liefern.

Es steht dcni Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch eiuen Bevollmächtigten bei dcr Ueber-
nahme zn intcrveniren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch dcr Befund des
k. k. Wirthfchaftsamtes als richtig und unwider-
fprcchlich anerkannt werden, ohne daß der Liefe-
rant dagegen Einwendung macheu könnte.

3. Hat der Lieferant das zu liefernde Getreide
I000 Id r ia zn stellen, und es wird auf Verlan-
gen desselben der Werksfrächter von Seite des
Amtes verhalten, dn Verfrachtung von Loitsch nach
Idr ia nm dcn festgesetzten Preis von 24 Neu-
kreuzcr vr. Sack oder 2 Mctzcu zu leisten.

4. Die Bezahluug gefchicht nach Uebernahme
des Getreides entweder bei dcr k. k. Bergamts-
casse zu Id r ia oder bei dcr k. k. Landcshauptcasse
zu Laibach gcgcu classcnmäßig gcstempcltc Quittung.

5. Die mit einem .W - Neukreuzer < Stempel
vcrschcuen Offerte haben längstens

b i s M - n d e ' A p r i l R 8 O 7

bei dem k. k. Vcrgamtc zu I d r i a einzutreffen.
6. I n dem Offerte ist zu bcmerkeu, welche

Gattung nnd Quantität Getreide der Lieferant zu
liefern Willens ist, und der Preis looo Id r ia zu
stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Körucr-
gattungen lanten, so steht es dein Bergamte frei,
dcn Anbot für mehrere, oder auch nur für eiue
Gattung anzunehmen oder nicht.

7. Zur Sichcrstcllung für die genaue Zuhal
tung dcr sämmtlichen Vertrags - Verbindlichkeiten
ist dem Offerte ein 10perc. Vadimu entweder bar,
oder in annehmbaren Staatspapiercu zn dein Tages-
course, oder die Quittimg über dessen Deponirung
bei irgeud einer montanistischen Cassc oder dcr k. k.
Landcöhauptcassc zu Laibach anzuschließen, widri-
gcns auf das Offert keine Rücksicht gcnommeu wer-
deu könnte.

Sollte Contrahent die Vcrtragsverbindlichkei-
tcn nicht zuhalten, so ist dem Aerar das Recht ein-
geräumt, sich für einen dadurch zugehcudeu Schaden
fowohl an dem Vadium, als an dessen gcsammtem
Vermögcu zu regression.

8. Denjenigen Offerenten, welche keine Ge-
treide-Lieferung erstehen, wird das erlegte Vadium
allsobald zurückgestellt, der Ersteher aber von dcr
Annahme seines Offertes verständiget werden, wo-
dann er die eine Hälfte des Getreides b i s (Sude
M a i « tz<»7 , die zweite Hälfte b i s M i t t e
J u n i R t z O ^ zn liefern hat.

l). Auf Verlangen werden die für dic Licfcruug
erforderlichen Getreide-Säcke vom k. k. Bcrgamte
gegen jedesmalige ordnungsmäßige Nückstelluug un-
entgeltlich, jedoch ohne Vergütung der Frachtspcscn,
zugesendet.

Der Lieferant bleibt für einen allfälligen Ver-
lust an Säcken während der Lieferung haftend.

10. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergrcifcu, durch
welche die püuktliche Erfüllung der Contractsbe-
dingnissc erwirkt werden kann, wogegen aber auch
demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche offen
bleibt, die derselbe ans den Contracts-Vcdiilgml-
gen machen zu können glaubt. Jedoch wird aus-
drücklich bedungen, daß die aus dem Vertrage etwa
cntspriugcudeu Rechtsstrcitigkeiteu, das Aerar möge
als Kläger oder Geklagter eintreten, so wie auch
die hierauf Bczug habcudcu Sicherstcllungs- und
Exccutionsschritte bci demjcuigcn im Sitze des Fis-
calamtcs befindlichen Gerichte durchzuführen sind,
welchem der Fiscus als Geklagter untersteht.

Vom k.k.BergamtcIdria, am I .Apr i l 1867.


